
Das Diagramm führt links die 
Biokraftstoffe der ersten Genera-
tion auf. Von diesen müssten er-
hebliche Anteile am Benzin- bzw. 
Dieselabsatz aufgebracht werden, 
um die Minderungsziele zu errei-
chen. Die ausgewiesenen Anteile 
sind zusätzlich zu den Mengen 
zu verstehen, die sich derzeit be-
reits im Markt befinden. So wäre 
etwa der Anteil an RME bis 2020 
auf insgesamt rund 35% zu er-
höhen, was die derzeitig zulässi-
ge Beimischungsgrenze von 7% 
weit übersteigt. Auch für Ethanol 
gelten Beimischungsgrenzen, die 
deutlich unter den benötigten 
Anteilen von mindestens rund 
25% am Benzinabsatz liegen. 

Eine Lösungsoption wäre so-
mit eine erhebliche Ausweitung 
des Markts für Reinkraftstoffe. 
Flex-Fuel-Fahrzeuge, die mit ei-
nem Anteil von bis zu 95 % Etha-
nol im Tank betrieben werden 
können, also quasi eine Rein-
kraftstoffnutzung darstellen, gibt 
es aber derzeit kaum im deut-
schen Markt. Eine ausreichende 
Steigerung ihres Marktanteils 
bis zum Jahr 2020, mit der das 
6 %- Minderungsziel umgesetzt 

Errechneter Anteil der alternativen Kraftsto�e am Benzin- bzw. Dieselabsatz zum Erreichen 
der vorgegebenen Minderungsziele – einzelne Kraftsto�anteile nicht additiv 

% Anteil am Benzin- bzw. Dieselabsatz

2 % THG Minderung bis 2014

4 % THG Minderung bis 2017

6 % THG Minderung bis 2020

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

10 %

30 %

50 %

70 %

90 %

Zuckerrübe

derzeitig verfügbare alternative Kraftsto�e „zweite Generation“

Rapsöl RME Ethanol Ethanol BTLBiomethan Erdgas HVO
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Im Rahmen der immer ambiti-
onierteren Bemühungen der 
EU um Klimaschutz ist im Juni 

2009 ein bemerkenswertes neues 
Instrument in Kraft getreten: die 
Fuel Quality Directive. Der An-
satz adressiert erstmals in Europa 
die Lebenszyklus-Treibhausgas-
emissionen von Kraftstoffen, ihre 
 „Klimaintensität“. Gegenstand der 
Regulierung sind also all diejeni-
gen Emissionen, die während der 
Förderung der Rohstoffe, der Kon-
version zum Kraftstoff und der 
Distribution zum Endverbraucher 
anfallen – zuzüglich der Emissio-
nen bei der Verbrennung im Mo-
tor. Die sind dominierend, rund 
85 % der gesamten Lebenszyklus-
Emissionen eines fossilen Kraft-
stoffs werden durch die Verbren-
nung der Kraftstoffe verursacht, 
also durch Freisetzung des im fos-
silen Energieträger gebundenen 
Kohlenstoffs. Diese CO2-Menge 
ist dem Kraftstoff inhärent und ist 
daher prozesstechnisch nicht zu 
beeinflussen. Die Lebenszykluse-
missionen, so die rechtliche Vor-
gabe, sollen bis zum Jahr 2020 um 
mindestens 6 % reduziert werden 
– ausgehend vom Basisjahr 2010. 

Die Abbildung stellt eine 
doppelt-stilisierte Abschätzung 
der Auswirkungen dar. Es wird 
erstens unterstellt, dass man die-
se Vorgaben allein mit Hilfe von 
Biokraftstoffen umsetzen, und 
zweitens, dass man die gesamte 
Anforderung allein mit einer der 
gezeigten Biokraftstoffoptionen 
realisieren wollte (z.B. Zielerrei-
chung durch ausschließlich RME 
oder Ethanol). Die Abschätzung 
ist somit nicht als praxisnahes 
Szenario gedacht, sondern soll 
eine erste Einschätzung bezüg-
lich der Auswirkungen der Fuel 
Quality Directive unterstützen. 

Quantitativ ausgewiesen ist, 
welche Anteile am jeweiligen 
Kraftstoffbedarf von den einzel-
nen Biokraftstoffoptionen ge-
deckt werden müssten, um die 
Reduktionsziele zu erreichen. 
Die erzielbare Treibhausgasmin-
derung ist gemäß der Spezifika-
tionen kalkuliert, die im Anhang 
der Fuel Quality Directive auf-
gelistet sind (Ausnahme Bio-
methan). Der Logik der Richtli-
nie gemäß sind in der Regel die 
(konservativeren) default-Werte 
angesetzt worden.

wer den könnte, ist kaum zu er-
warten.

Weit bessere Möglichkeiten 
eröffnet die Einbeziehung von 
Biokraftstoffen der zweiten Ge-
neration, in der Abbildung rechts 
ausgewiesen. Mit einem Anteil 
von rund zehn Prozent BTL-Kraft-
stoff am Dieselabsatz wäre die 
THG-Minderungs-Vorgabe für 
2020 bereits zu erfüllen. Für den 
Kraftstoffmarkt wäre das eine 
machbare Option, zumal die Kom-
patibilität mit konventionellem 
Diesel gegeben ist. Äußerst frag-
lich ist allerdings, ob rechtzeitig 
die nötigen Mengen an Kraftstoff 
bereitgestellt werden können. 

Die stilisierten Rechnungen 
verdeutlichen, dass die Kraftstoff-
Vermarkter, namentlich die Mine-
ralölwirtschaft, sich zur Erfüllung 
der Vorgaben nicht allein auf ein-
zelne Biokraftstoffe werden stüt-
zen können. Es müssen vielmehr 
auch andere Maßnahmen in der 
Vorkette, wie Effizienzsteigerun-
gen und Vermeidung von Flaring 
bei Exploration und Raffination, 
sowie eventuell der Einsatz ande-
rer Rohstoffe, zum Tragen kom-
men.
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